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Energiepolitische Ziele und Werkzeuge 
zu deren Umsetzung 
Bedeutung für den Gebäudesektor

Die Ziele sind ehrgeizig. 
Nach dem Willen der Regie-
rung soll der Primärenergie-
verbrauch in der Bundesrepu-
blik bis zum Jahr 2020 um 20  %,
bis 2050 gar um 50  % gegen-
über 2008 sinken1. Dieses zu 
erreichen, erfordert von allen 
energierelevanten Bereichen 
wie Energiewirtschaft,  Indus-
trie, Gebäude oder Transport 
hohe Anstrengungen. 

Dipl.-Ing. (FH) Clemens Schickel, 

Technischer Referent  

des BHKS e.V.

Produktivität der Energie
Nicht nur Energie einzu-

sparen, vor allem die Steige-
rung des Nutzens aus jeder 
benötigten Kilowattstunde, 
ist dazu ein Schlüssel. Dieser 
Nutzen wird Energieproduk-
tivität genannt und als Quoti-
ent aus Bruttoinlandsprodukt 
und Primärenergieverbrauch 
gebildet. Wie ehrgeizig das 
Vorhaben der Halbierung des 
Primärenergieverbrauchs 
bis 2050 ist, wird deutlich, 
wenn man die Steigerung 
der Energieproduktivität in 
der Vergangenheit betrachtet 
(Bild    1, 1990 = 100). In den 
zwanzig Jahren von 1990 bis 
2010 ist eine Steigerung um 
38,6 Punkte gelungen, was 
rechnerisch einer jährlichen 
linearen Steigerungsrate von 
1,93 Punkten entspricht. Um 
bis zum Jahr 2050 die ange-
strebte Halbierung des Pri-
märenergieverbrauches nach 
heutigem Stand zu erreichen, 
müsste die Energieproduk-
tivität bis dahin um 100  % 
auf 277,2 Punkte steigen. Er-
höht sich in diesem Zeitraum 
die Wirtschaftsleistung bei 
gleichbleibendem Primäre-
nergieverbrauch, wäre eine 

weitere Steigerung der En-
ergieproduktivität die Folge. 
Ausgehend vom Jahr 2008 und 
vor dem Hintergrund, dass 
seither keine nennenswerte 
Energieproduktivitätssteige-
rung mehr stattfand, ist eine 
jährliche lineare Steigerungs-
rate von 3,47 Punkten, bezo-
gen auf das Basisjahr, not-
wendig. Das entspricht einer 
Erhöhung der Steigerungsra-
te um knapp 80  % gegenüber 
dem in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten erreichten Er-
gebnis. Allerdings würde da-
mit auch eine Milderung der 
wirtschaftlichen Folgen einer 
zu erwartenden Energiepreis-
steigerung erreicht. Schließ-
lich sollen trotz aller Einspa-
rungen die Wirtschaftskraft 
des Landes nicht leiden und 
der Wohlstand der Bevölke-
rung erhalten bleiben, oder 
besser noch gesteigert wer-
den.

Anforderungen an den  
Gebäudesektor

Dem Gebäudesektor kommt 
eine herausragende Rolle bei 
der Erreichung der Ziele zu. 
Bekanntlich haben Gebäude 
mit mehr als 40% einen er-

heblichen Anteil am gesamten 
Endenergiebedarf 2. Bis zum 
Jahr 2020 soll eine Reduzie-
rung des Wärmebedarfs um 
20% erreicht werden, bis 2050 
eine Minderung des Primär-
energiebedarfs in diesem Sek-
tor um 80  %. Bestehende Ge-
bäude dürfen dann nur noch 
einen sehr geringen Energie-
bedarf aufweisen. Zusätz-
lich soll dieser Energiebedarf 
vorrangig durch Erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Un-
terstützt wird die Zielsetzung 
von den Ergebnissen einer 
vom BDI beauftragten Studie 
aus dem Jahr 20073. Auch auf-
grund der dort formulierten 
Erkenntnisse werden für den 
Gebäudesektor hohe Einspar-
ziele gesteckt. 

Da für Immobilien eine Le-
bensdauer von durchschnitt-
lich 50 Jahren angenommen 
wird, werden heute neu er-
richtete Gebäude voraussicht-
lich auch im Jahr 2050 noch 
genutzt. Daher sollten bereits 
jetzt diese Gebäude hohen 
energetischen Anforderun-
gen genügen. Den geltenden 
Standard der energetischen 
Qualität von Gebäudehülle 
und Anlagentechnik bildet 
die EnEV4 in Anhang 1 „Anfor-
derungen an Wohngebäude“ 
und Anhang 2 „Anforderun-
gen an Nichtwohngebäude“ 
ab. Mit der Fortschreibung 
der EnEV 2007 zur EnEV 2009 
ging auch eine Verschärfung 
dieser energetischen Anforde-
rungen um etwa 30   % einher. 
Kriterium für die Erteilung 
der Baugenehmigung ist der 
aus dem Gesamtsystem „Ge-
bäude und Anlagentechnik“ 
ermittelte End- bzw. Primär-
energiebedarf. Dabei wird der 
mithilfe der in DIN V 185995

1 Quelle: Energiekonzept 
der Bundesregierung vom 
28.09.2010

2 Endenergie: Primärenergie 
abzgl. der Verluste aus Gewin-
nung, Umwandlung, Trans-
port etc.

3 McKinsey-Studie: Kosten und 
Potenziale der Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen in 
Deutschland

4 EnEV Energieeinsparverord-
nung

5 DIN V 18599 Energetische Be-
wertung von Gebäuden – Be-
rechnung des Nutz-, End- und 
Primärenergiebedarfs für Hei-
zung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung Bild 1: Energieproduktivität.
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6 geea: Die Allianz für Gebäude-
Energie-Effizienz, http://www.
geea.info

7 MAP Marktanreizprogramm 
des Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit 

8 2010/31/EU Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden – Gebäudeeffizienz-
richtlinie – 

9 EEWärmeG Gesetz zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich

beschriebenen Verfahren er-
rechnete Endenergiebedarf je 
nach Energieträger mit einem 
eigenen Primärenergiefaktor 
gewichtet, siehe dazu Bild 2. 
Nach den Vorgaben der EnEV 
2009 ist für die Ermittlung 
des Primärenergiebedarfs der 
Endenergiebedarf mit dem 
Primärenergiefaktor aus DIN V 
18599 Teil 1 Tabelle A.1 Spalte 
„B – nicht erneuerbarer Anteil“ 
zu multiplizieren, wenn auch 
noch nach den Tabellenwerten 
aus Ausgabe Februar 2007 der 
Norm. Bei der Verwendung 
von Nah- oder Fernwärme aus 
KWK, die mit erneuerbarem 
Brennstoff betrieben wird, er-
gibt sich der Primärenergie-
faktor zu fpB = 0,0 und damit der 
Primärenergiebedarf ebenfalls 
zu Qp = 0,0 kWh/a. Auch da-
raus erklärt sich, weshalb der 
Primärenergiebedarf nach 
EnEV keinesfalls unmittelbar 
mit den tatsächlich zu er-
wartenden Energiekosten für 
den Betrieb einer Immobilie 
verbunden werden kann. Aus 
erneuerbaren Energieträgern 
gewonnene Energie belastet 
zwar nicht die Atmosphäre 
mit zusätzlichen klimaschäd-
lichen Gasen, kann aber nicht 
zum Nulltarif erworben wer-
den.

Schließlich ist dieser Primär-
energiebedarf mit dem Bedarf 
des entsprechenden Refe-
renzgebäudes zu vergleichen 
und darf diesen nicht über-
steigen. Den so ermittelten 
Rechenwert weist der Ener-
gieausweis nach EnEV 2009 

§ 16 „Ausstellung und Verwen-
dung von Energieausweisen“ 
aus. Die nach EnEV einzuhal-
tenden Qualitäten sollten als 
Mindestanforderung verstan-
den und, sofern wirtschaft-
lich vertretbar, übertroffen 
werden. Welche zusätzlichen 
Einschränkungen oder Ver-
schärfungen die notwendige 
Fortschreibung der EnEV 
über die nationalen und eu-
ropäischen Anforderungen 
hinaus enthält, wird erst im 
Verlauf des Jahres 2012 fest-
gelegt. Zweifellos werden bis 
zum Jahr 2050 etliche weitere 
Fortschreibungen der Verord-
nung in Kraft treten müssen.  

Neubau oder Sanierung?
Eine derart weit gehende 

Minderung des Primärener-
giebedarfs im Gebäudesektor 
kann nicht nur durch eine 
Verschärfung der Anforde-
rungen an neu zu errichten-
de Gebäude erreicht werden. 
Die Anzahl der Baugenehmi-
gungen für diese Gebäude 
bzw. das Volumen des neu 
umbauten Raums ist seit 1991 
rückläufig. Die Trendkurve 
in Bild 3 zeigt dies deutlich. 
Vielmehr müssen bestehende 
Gebäude durch Sanierungs-
maßnahmen an den Neu-
baustandard herangeführt 
werden. Die Sanierungsquote 
von bislang etwa 1  % ist dazu 
jedoch nicht ausreichend, 

bis zum Jahr 2050 wäre nicht 
einmal die Hälfte des heu-
tigen Gebäudebestandes 
saniert. Zumindest eine Ver-
doppelung der Quote auf 2  %  
ist notwendig, soll das Ziel 
der Minderung des Primär-
energiebedarfs nicht verfehlt 
werden. Dies kommt auch in 
einer Meldung der geea6 vom 
Dezember 2011 zum Aus-
druck, nach der von 18 Milli-
onen bestehenden Gebäuden 
etwa 13 Millionen vor der 
ersten Wärmeschutzverord-
nung 1979 gebaut sind. Diese 
verbrauchen durch eine nicht 
mehr zeitgemäße Dämmung 
der Außenbauteile wie Wän-
de, Dach oder Fenster und, 
gemessen am aktuellen Stand 
der Technik, einer schlechten 
Anlagenqualität drei Viertel 
der insgesamt in der Bundes-
republik zur Beheizung und 
Warmwasserbereitung benö-
tigten Energie. 

Um die angestrebte Verdop-
pelung der Sanierungsrate 
zu erreichen, sind unterstüt-
zende Maßnahmen erforder-
lich. Dies sind entsprechende 
Förderprogramme, beispiels-
weise eine verbilligte Kredit-
vergabe für Sanierungsmaß-
nahmen durch die KfW-Ban-
kengruppe oder die Förderung 
des Einsatzes Erneuerbarer 
Energien durch das MAP7.
Auch die Möglichkeit, Kosten 
entsprechender Maßnahmen 

steuermindernd geltend zu 
machen,  ist derzeit in der po-
litischen Diskussion. Neben 
der Bereitschaft des Eigen-
tümers zur Sanierung muss 
man auch der Kapazität der 
ausführenden Unternehmen 
der TGA-Branche Beachtung 
schenken. Schließlich wer-
den für diese hochwertigen 
Arbeiten qualifizierte Fach-
kräfte benötigt, die zunächst 
aus- und fortgebildet werden 
müssen. Hohe Anforderungen 
an die Qualifizierung des Per-
sonals sind auch in der Euro-
päischen Richtlinie 2010/31/
EU8, der Grundlage der in Be-
arbeitung befindlichen EnEV 
2012, gestellt. Dort heißt es 
sinngemäß, dass Installateure 
von Systemen zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien durch 
Schulung die angemessene 
Fachkompetenz zur Instal-
lation der erforderlichen 
Technik zur Verbesserung 
der Energieeffizienz und zur 
Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien zu erwerben haben. Das 
EEWärmeG9 vom April 2011 
enthält mit § 16a bereits einen 
Paragrafen zum Thema „Fort-
bildung der Installateure für 
Erneuerbare Energien“. Hie-
rin werden die Handwerks-
kammern ermächtigt, Fort-
bildungsprüfungsregelungen 
entsprechend der Hand-
werksordnung zu erlassen. 

Bild 2: Auszug aus DIN V 18599 Teil 1, Dezember 2011, Tabelle A.1.
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Mit der aktuellen Anzahl 
an Mitarbeitern wird es nur 
schwerlich möglich sein, die 
Verdoppelung der Sanie-
rungsquote umzusetzen. Eine 
Ausweitung der Nachfrage 
nach gut ausgebildeten Fach-
kräften in diesem Sektor ist 
absehbar. Die vorwiegend im 
Nichtwohnbereich tätigen, 
Anlagen bauenden Unterneh-
men der SHK-Branche sind 
auf diese Situation vorberei-
tet. Ihre industriellen Struk-
turen erlauben es, auf die er-
höhte Nachfrage flexibel zu 
reagieren. 

TGA-Systeme werden  
zunehmend komplexer

Die Verpflichtung zum Er-
werb aktueller Kenntnisse 
moderner Anlagentechnik 
ist nachvollziehbar. Ähnlich 
der technischen Entwicklung 
im Fahrzeugbau ist auch die 
Anlagentechnik zur Gebäu-
debeheizung, Belüftung, Be-
leuchtung und Warmwasser-
versorgung in der jüngsten 
Vergangenheit deutlich kom-
plexer und vielschichtiger ge-
worden. Insbesondere durch 
die Kombination der Vielzahl 
der zur Verfügung stehenden 
Systeme der Luftaufbereitung, 
Wärme-, Kälte- und Stromer-
zeugung in Gebäuden bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten 
zur Fehlplanung und -instal-
lation. Zusätzlich stellen sich 
komplexe Regelaufgaben. 
Selten wird noch eine mo-
novalente Wärmeerzeugung 
vorgesehen, üblich ist die 
Kombination konventioneller 
Heiztechnik mit Solarthermie; 
nicht zuletzt, da die Inhalte 
des EEWärmeG die anteilige 
Verwendung von Erneuer-
baren Energien zur Gebäude-
beheizung zur Vorschrift ma-
chen. Dabei können die unter-
schiedlichsten Wärmequellen 
wie Wasser, Luft, solare Strah-

lung oder Biomasse in vari-
ierenden Anteilen eingesetzt 
werden. Im Fall der Nutzung 
solarer Strahlungsenergie bei-
spielsweise sind mindestens 
15  % des Wärme- und Kälte-
energiebedarfs hieraus zu de-
cken, die verbleibenden 85  % 
können konventionell erzeugt 
werden. Die jüngste Ausgabe 
des EEWärmeG erlaubt in § 3 
Absatz (4) 2. den Bundeslän-
dern, weitergehende Anforde-
rungen an bestehende Gebäu-
de zu formulieren. 

Der Einsatz von Anlagen 
der Kraft-Wärme-Kopplung 
KWK wird vom Gesetzgeber 
besonders unterstützt. Be-
reits im Jahr 2002 wurde das 
KWK-G10 erlassen und ständig 
fortgeschrieben. Durch die 
Verpflichtung zur Übernahme 
des so erzeugten Stroms und 
eine Festsetzung der Einspei-
severgütung konnte bis heute 
ein Anteil an der Stromerzeu-
gung von 15,4%11 erreicht wer-
den. Bis zum Jahr 2020 ist eine 
Erhöhung dieses Anteils auf 
25 % angestrebt. Außerdem 
unterstützt das Gesetz den 
Ausbau von Wärme- und Käl-
teverteilnetzen sowie den Ein-
bau entsprechender Speicher, 
sofern in sie Wärme oder Kälte 

aus KWK-Anlagen eingespeist 
wird. Im Übrigen ist auch die 
Fortführung der 2008 begon-
nenen und im September 
2009 aus Mangel an entspre-
chenden Haushaltsmitteln 
wieder eingestellten Förde-
rung von Mini-KWK-Anlagen 
erneut in der Diskussion.

Zusammenspiel der  
energierelevanten Bereiche

Sollen die komplexen ener-
giepolitischen Ziele ernsthaft 
verfolgt und soll die Ener-
giewende bis zum Jahr 2050 
erreicht werden, können die 
einzelnen energierelevanten 
Bereiche nicht isoliert von-
einander betrachtet werden. 
Erzeugung und Verbrauch 
von Energie stehen in engem 
Zusammenhang und müssen 
aufeinander abgestimmt wer-
den. Für den Gebäudesektor 
bedeutet dies eine Entwick-
lung vom noch heute üblichen 
einfachen Wohn- oder Bü-
rohaus mit getrennter, meist 
unabhängiger Wärmeversor-
gung und externem Strom-
bezug hin zum Smart Buil-
ding. Dazu müssen zunächst 
die Energieflüsse erfasst und 
ausgewertet werden können. 
In der bereits erwähnten Eu-
ropäischen Gebäudeeffizi-
enzrichtlinie ist festgehalten, 
dass intelligente Messsysteme 
bei der Errichtung oder einer 
Renovierung von Gebäuden 
Verwendung finden müssen. 
Außerdem kann die Installati-
on aktiver Steuerungssysteme 
wie Automatisierungs-, Rege-
lungs- und Überwachungs-
systeme von den Mitglieds-
staaten unterstützt werden. 
Durch eine Änderung des 
Energiewirtschaftsgesetzes 
EnWG im September 200812

wurde es dritten Anbietern er-
möglicht, Messstellen auch in 
öffentlichen Versorgungsnet-
zen zu betreiben. In Verbin-
dung mit dem Energiedienst-
leistungsgesetz13 ist es nun 
möglich, den Endkunden in 
beliebig kurzen Zeitabständen 
über den aktuellen Verbrauch 
zu informieren und so das 

Bild 3: Entwicklung neu umbauter Raum 1991 bis 2010.

10 KWK-G Gesetz für die Erhal-
tung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung

11 Quelle: Erläuterung zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes Stand: Dezember 
2011 

12 WettbMesswSGG Gesetz zur 
Öffnung des Messwesens bei 
Strom und Gas für Wettbewerb

13 EDL-G Gesetz über Energie-
dienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen
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Verbrauchsverhalten effektiv 
zu beeinflussen. Die jährliche 
Stromabrechnung, aus der 
keine Rückschlüsse auf die Ur-
sache eines möglichen Mehr-
verbrauchs bzw. eines ineffi-
zienten Verbrauchsverhaltens 
gezogen werden konnte, soll 
bald der Vergangenheit an-
gehören. Werden neben den 
Zählern im Versorgungsnetz 
weitere intelligente Messstel-
len (Smart Meter) im Gebäu-
de einbezogen, ist es möglich, 
umfassende Verbauchsana-
lysen zu erstellen. Aus diesen 
Analysen können mögliche 
Verbesserungspotenziale ab-
geleitet und der Verbrauch 
weiter optimiert werden. Mo-
derne Automationssysteme 
bieten die notwendigen Werk-
zeuge dazu. Sie haben sich 
ausgehend von Systemen zur 
Steuerung einzelner Anlagen 
über Systeme zur Automati-
on von Gebäuden weiterent-
wickelt und werden zukünf-
tig die Steuerung des „Smart 
Buildings“ ermöglichen. IT-
und GLT-Systeme erlauben es, 
durch offene Protokolle Kun-
den- und Lieferantensysteme 
miteinander zu vernetzen und 
die Energieflüsse übergreifend 
zu lenken. Es entstehen neue, 
spannende Aufgaben für den 
Energiedienstleistungssektor. 

Allerdings spart auch das 
intelligenteste Automations-
system allein keine Energie. 
Erst auf Grundlage einer kom-
plexen Planung, kombiniert 
mit hochwertigen, effizienten 
Komponenten und einer kor-
rekten Installation wird aus 
vielen einzelnen Bausteinen 
ein wirksames Gesamtsystem. 
Für den dauerhaft effizienten 
Betrieb des Systems bleiben 

die Mitwirkung des Gebäude-
betreibers und die Anpassung 
der Betriebsparameter auf die 
aktuellen Bedürfnisse uner-
lässlich.

Wie geht es weiter?
Gebäude werden nicht mehr 

nur Energieverbraucher, son-
dern Energielieferanten und 
auch Energiespeicher sein. 
Jüngstes Beispiel dieser Ent-
wicklung ist das Forschungs-
projekt „Effizienzhaus-Plus“ 
des BMVBS14 in Berlin, 
welches seit Ende 2011 be-
sichtigt werden kann. Hier 
werden Solarthermie, Photo-
voltaik, Wärmepumpentech-
nik und verschiedene Spei-
cherkonzepte verknüpft mit 
Elektromobilität vorgestellt. 
Die Alltagstauglichkeit15 des 
Gebäudes soll eine vierköp-
fige Familie erproben, die 
das Smart Building ab März 
2012 für eine fünfzehnmona-
tige Testphase bewohnt. Das 
Gebäude ist mit einem kom-
plexen Energiemanagement-
system ausgestattet. Mithilfe 
von Wettervorhersagen, den 
vorprogrammierten Betriebs-
zeiten und den verschiedenen 
Temperaturen werden die er-
zeugte Energiemenge und der 
Energieverbrauch für Haus 
und Elektroauto abgeschätzt 
und gesteuert. 

Stehen viele solcher Smart 
Buildings an unterschied-
lichen Standorten miteinan-
der in Verbindung, können die 
Energieflüsse gut aufeinander 
abgestimmt werden. Wird 
Strom aus Windkraft oder 
PV-Anlagen gerade nicht be-
nötigt, kann er in die Verteil-
netze eingespeist und in den 
angeschlossenen, kleineren 
Speichersystemen eingelagert 
werden. Neben der Nutzung 
von Batterieanlagen in Ge-
bäuden oder Elektrofahrzeu-
gen ist beispielsweise auch 
die elektrolytische Erzeugung 
von Wasserstoff denkbar, der 
durch den Einsatz in Brenn-
stoffzellen wieder in Wärme 
und Strom umgewandelt wird. 

Die dazu notwendige Technik 
ist in der Erprobung. Bereits 
vorhandene Energiespeicher 
wie beispielsweise Pumpkraft-
werke spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle im Gesamtsys-
tem. In Zeiten, in denen die 
Energieerzeugung niedriger 
als der Bedarf ist, wird die 
Energie aus den Speichersys-
temen in die Netze zurück-
gespeist. In einem deutschen 
oder sogar europäischen 
Energieverbund können so 
Erzeugung und Verbrauch 
optimal aufeinander abge-
stimmt werden. 

Werden jetzt die Weichen 
richtig gestellt, die Aufgaben 
erkannt und wahrgenommen, 
wird die TGA-Branche auch 
zukünftig eine wichtige Rolle 
in Wirtschaft und Gesellschaft 
einnehmen. Der Beitrag, den 
die TGA zur Steigerung der 
Energieproduktivität und zum 
Klimaschutz leisten kann, ist 
enorm. Sollen diese Potenzi-
ale gehoben werden, müssen 
für die zukünftigen Aufgaben 
neue Mitarbeiter gewonnen 
und, gemeinsam mit den be-
reits vorhandenen Fachkräf-
ten, weiterqualifiziert wer-
den. Außerdem gilt es, neue 
Geschäftsfelder insbesondere 
auf dem Gebiet der gewerke-
übergreifenden, intelligenten 
Energienutzung und der Ener-
giedienstleistung zu erschlie-
ßen. Die Aussichten der Bran-
che sind rosig, wenn sie sich 
den zahlreichen und ehrgei-
zigen Anforderungen stellt.   �

14 BMVBS Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung

15 Informationen zum Effizi-
enzhaus-Plus unter: http://
www.bmvbs.de/DE/Effizienz-
hausPlus/effizienzhaus-plus_
node.html




